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RS OGH 1987/12/21 1Ob45/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1987

Norm

AHG §8

ZPO §482 B2

Rechtssatz

Wurde in erster Instanz Unzulässigkeit des Rechtsweges nicht eingewendet, kann ein Au6orderungsschreiben auch

noch im Rechtsmittelverfahren vorgelegt werden. Ein Au6orderungsschreiben muß jedoch an den Rechtsträger selbst

gerichtet gewesen sein, um als solches gelten zu können; ein Mahnschreiben an den Haftp=ichtversicherer genügt

nicht.
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